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46 .
Gesetz für das Großherzogthum Oldenburg , betreffend das Gehalts-

Regulativ für den Civildienst.
Oldenburg , 1894 April 3.

2bir Nicolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith¬
marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc .,

verkünden mit Zustimmung des Landtags als Gesetz
für das Großherzogthum Oldenburg , was folgt:

Artikel  1.

Für die Gehalte der im Civilstaatsdienstc angestelltcn

Beamten , mit Ausnahme der Beamten der Zoll - und

Steuer -Verwaltung des Hcrzogthnms Oldenburg und der

Eisenbahn -Verwaltung , kommen die Bestimmungen dieses
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Gesetzes und des beigefügtcn Gehalts -Regulativs zur An¬
wendung.

Artikel  2.

Inwieweit die im Gehalts - Regulativ vorgesehenen
Stellen dem jeweiligen Bedürfnisse entsprechend zu besetzen
sind , unterliegt dem Ermessen des Staatsministerinms , vor¬
behaltlich der in (Ziffer 3 und 4 ) der Anlage 0 . des Ge¬
setzes vom 4 . Juli 1853 declarirtcn Rechte des Landtags.

Artikel  3.

Die Kosten der unter I , 3 (statistisches Bureau ) , I , 4
(Archiv ) und I , 5 (Vertretung beim Bundcsrathc ) anf-
geführten Behörden und Stellen sind ans der Ccntralkasse
zu bestreiten . Im klebrigen sind sümmtliche für die unter I
aufgeführten Behörden erforderlichen Mittel der Landcs-
kasse des Herzogthums Oldenburg zu entnehmen ; dieser
sind indessen aus der Centxalkasfe jährlich 100 000 als
Beitrag zu den Kosten des Staatsministeriums zu er¬
statten.

Die Kosten der unter II anfgeführtcn Behörden sind
ans der Landcskassc des FürstenthnmS Lübeck , der unter III
anfgcführten Behörden ans der Landcskasse des Fürsten¬
thums Birkenfeld zu bestreiten.

Artikel 4.

Auf die Centralkassc sind zu übernehmen die Nnhc-
gehalte und Wartegclder:

1 . der Ministerialvorstände , sowie der Referenten und
Sekretaire des Staatsministerinms,

2 . der Vorstände , ordentlichen Mitglieder und Sekre¬
taire der Regierungen,
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3 . der Vorstände , Mitglieder und juristisch gebildeten
Hülfsbecimtcn des Landgerichts zu Oldenburg,

4 . der vom Großherzoge ernannten Mitglieder des
Landgerichts zu Lübeck,

5 . des ans Vorschlag Oldenburg ' s von der Königlich
Preußischen Staatsregicrung ernannten Mitglieds des Land¬
gerichts zu Saarbrücken,

6 . der Amtsrichter , Verwaltnngsbcamten (Amtshaupt-
mnnncr und Hülfsbeamtcn ) und Nmtsanwälte.

Die Ruhegehalte und Wartegelder der übrigen Be¬
amten sind aus derjenigen Kasse zu bestreiten , ans welcher
der betreffende Beamte vor seiner Pensionirung oder Dis-
positionsstcllung sein Gehalt bezog . Der Laudcskasfe des
Herzogthums Oldenburg ist indessen ans der Ccntralkassc
ein Drittel des Aufwands für die Subalternbcamten des
Staatsministerittins , einschließlich des Finanzbüreaus , zu
erstatten.

Artikel 5.

8 - 1.  Mit der Anstellung im Civilstaatsdienste ist
dem Angestellten , soweit nicht ein festes Gehalt für die
Stelle vorgeschriebe » ist , das im Gehalts -Regulativ be¬
stimmte Anfangsgehalt zu gewähren.

8 - 2 . Wird bei der Anstellung auf Grund des
Artikels 58 , 8- 2 b». des rcvidirten Civilstaatsdienergesetzes
vom 28 . März 1867 der Dienstzeit für die Berechnung
des Ruhegehalts eine Zeit hinzugerechnct , so kann das An-
fangSgehalt zu einem höheren Betrage bis zu dem für die
Stelle vorgesehenen Höchstbetrage festgesetzt werden , wobei
insbesondere die hinzugerechnete Zeit und das in einer
öffentlichen Dienststellung bisher bezogene Einkommen zu
berücksichtigen sind.

8 . 3 . Ausnahmsweise kann eine gleiche Erhöhung
auch in sonstigen Füllen erfolgen , sofern sic durch ei»
dringendes dienstliches Interesse geboten erscheint.

1 *



K. 1 . Bei der Versetzung eines Beamten in eine unter

einer andern Nummer des Regulativs aufgeführte Stelle

erhält er das Anfangsgehalt dieser Stelle . Indessen be¬

hält er das bisherige Gehalt , wenn dieses höher ist , als

das Anfangsgehalt der neuen Stelle.

Dasselbe gilt , wenn eine im Gehalts -Regulativ auf¬

geführte Stelle einem im Gendarmerie -Corps des Herzog¬

thums Oldenburg Angestellten verliehen wird.

Z. 2 . Wird einem bereits angestelltcn Beamten eine

Stelle übertragen , zu deren Uebernahme er nach Art . 44

Z. 1 des revidirtcn Civilstaatsdienergesetzes vom 28 . März

1867 nicht verpflichtet ist , so findet die Bestimmung des

Art . 5 , § . 2 sinngemäße Anwendung.

Artikel  7.

Z. 1 . Jeder eingestellte Beamte hat bei befriedigender

Dienstleistung und tadelfreiem Verhalten Aussicht auf regel¬

mäßiges Vorrücken bis zum Höchstbctrngc des für seine

Stelle festgesetzten Gehalts nach Maßgabe des beigcfügtcn

Gehalts -Regulativs . Einen Anspruch auf eine Zulage er¬

wirbt er erst mit deren Bewilligung.

In denjenigen Stellen , welche eine wissenschaftliche

oder eine dieser gleich zu achtende technische Ausbildung

erfordern (Art . 8 , ß . 1 des revidirten Civilstaatsdiener¬

gesetzes vom 28 . Mürz 1867 ) , wird eine Zulage nicht vor¬

der Ertheilung der unwiderruflichen Anstellung gewährt.

§ . 2 . Die erste Zulage nach der Anstellung kann in

kürzerer Frist bewilligt werden , wenn bei der Anstellung

auf Grund des Artikels 58 , § . 2d . des revidirten Civil-

staatsdicncrgesetzcs vom 28 . März 1867 der Dienstzeit für



die Berechnung deS Ruhegehalts eine Zeit hiuzugcrechuct
wird.

Z. 3 . Soweit das Gehalts -Regulativ für Gehalte

oder Fuuktiouszulageu ein Anfrücken nicht vorschrcibt , be¬

stimmt das Staatsmiuisterium den jeweiligen Betrag inner¬

halb der vorgesehenen Mindest - und Höchstbetrüge.

Artikel  8.

Wenn gegen das dienstliche oder außerdienstliche Ver¬

halten des Beamten eine erhebliche Ausstellung vvrliegt,

wird das Vvrrücken entweder ganz unterbleiben , oder eine

Zulage nur mit einem Teilbeträge , oder in längeren

Fristen erfolgen . Dem Beamten ist der Grund einer sol¬

chen Entschließung auf sein Ansuchen zn eröffnen.

Richterlichen Beamten kann die Zulage nach Ablauf

der gesetzlichen Frist nur mit Zustimmung des obersten

Landcsgcrichts vvrcnthaltcn werden.

Arikel  9.

Bei der Versetzung eines Beamten in eine unter einer

anderen Nummer des Gehalts -Regulativs anfgcfnhrte Stelle

erhält er die für die neue Stelle vorgesehenen Zulagen in

den für diese bestimmten Fristen . Sofern jedoch bei der

Versetzung eine Znlagefrist läuft , bleibt dieselbe für die

erste in der neuen Stelle zu verleihende Zulage maßgebend,

wenn sic früher ablüuft , als die Zulagefrist der neuen

Stelle , und das Anfangsgchalt der neuen Stelle weniger

betragt als das bisherige Gehalt des Beamten mit Hinzu¬

rechnung der nächsten Zulage in der bisherigen Stelle.

Artikel  10.

Die Zulagen werden vom ersten Tage desjenigen Ka¬

lender - Vierteljahrs an gewährt , welches auf den Tag des

Ablaufs der für sic bestimmten Frist folgt.
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Artikel 11.

Für die im Medizinal- und Vctcrinärwescn, im Fvrst-
dicnstc und bei der Gendarmerie der Fürstenthümer Lübeck
und Birkenfeld Angestellten, sowie für die Steueraufseher
im Fürstenthum Birkeufeld bestimmt das Staatsmiuisterinm,
ob und zu welchen Beträgen dieselben Transportkosten und
Diäten zu beziehen haben. Auch kann den Beamten an
Stelle der Transportkosten und Diäten eine feste Entschädi¬
gung gewährt werden.

Die im Civilstaatsdienergesetze fcstgestellten Sätze dür¬
fen dabei nicht überschritten werden.

Artikel 12.

Für Dienstwohnungen, welche nicht nach den Bestim¬
mungen des Gehalts-Regulativs unentgeltlich gewährt wer¬
den, geht die nach Maßgabe der nachstehenden nähern Be¬
stimmungen zu berechnende Miethc vom Gehalte ab.

Die Micthe beträgt für Familicn-Dicnstwohnungcn bei
einem Gehalte

bis zu 900 .//tl einschließlich
„ 1200 ,.

„ 1500 „
„ 1800 „
„ 2100  „

„ 2400 „ einschl. n. darüber 11"/»
unter Beschränkung des Maximums aus 600 Gehalts-
belräge, welche durch 50 nicht mehr theilbar sind, bleiben
bei der Berechnung der Micthe unberücksichtigt.

In Fällen, in welchen die cingcränmte Dienstwohnung
wesentlich unter den durchschnittlichen Ansprüchen der be¬
treffenden Beamtcn-Kategorien bleibt, kann vom Staats-
ministcrium eine billige Ermäßigung der nach Absatz2 zu
entrichtenden Miethc bestimmt werden.

6°/o des Gehalts,
7«/o

, 8 «/°

9»/o
10«/»



203

Für eine nur der Person des Benmtcn gewährte
Dienstwohnung sind ohne Rücksicht auf dns Gehalt des
Inhabers jährlich 180 ^ zu berechnen.

Artikel 13.

Beim Inkrafttreten dieses Gesetzes verbleiben die im
Dienst stehenden Beamten in ihren Gehaltssätzen , soweit
nicht nach den nachstehenden Vorschriften eine Erhöhung
ihres Gehaltes eintritt.

Artikel 14.

Beamte , deren bisheriges Gehalt das nach diesem Ge¬
setze für die Stelle bestimmte Anfangsgehalt nicht erreicht,
erhalten das letztere vom 1 . Januar 1894 an.

Artikel  15.

Die erste Bewilligung einer Zulage nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes erfolgt , sobald seit der Verleihung des
bishrigen Gehalts oder der letzten Bewilligung einer Zu¬
lage ein Zeitraum abgclanfen ist , welcher der im Gehalts-
Regulativ vorgesehenen Znlagefrist mindestens gleichkommt,
vorbehültlich der Bestimmungen des Artikels 7 , tz. 1 , Ab¬
satz 2 und des Artikels 16 , Absatz 2.

Eine nach Artikel 14 eintretendc Erhöhung des Ge¬
halts wird als Bewilligung einer Zulage nicht angesehen;
jedoch kann in diesen Fällen die erste Zulage auf einen
geringer » Betrag , als im Gehalts -Regulative vorgesehen,
festgesetzt werden.

Artikel 16.

Für die im Dienst befindlichen Beamten , welche eine
der unter den folgenden laufenden Nummern im Gehalts-
Regulative aufgcführten Stellen bekleiden:
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.M 7, 68. 75 , 76, 77, 78, 87 , 88 , 89, 108, 110,

121. 122, 123, 125, 127, 128, 129 , 130, 131, 132,

133, 140, 146, 147 , 148 , 151 , 154 , 155 , 156, 180, 183,

184, 185, 195, , 196, 214, 215, 221 , 222, 223, 224,

230 , 234,

ist vom Staatsministerium mit dem Inkrafttreten dieses Ge¬

setzes das Gehalt ans einen nach dem Gehalts -Regulative
für die betreffende Stelle zulässigen Betrag besonders fest¬

zusetzen.

Zugleich ist für diese Beamten der Zeitpunkt zu be¬

stimmen , von welchem an die Znlagcfristcn zu berechne»
sind . Derselbe kann nicht in eine Zeit nach dem Inkraft¬
treten dieses Gesetzes verlegt werden.

Durch die Festsetzungen gemäß Abs . 1 und 2 können
die Gchaltsverhältnisse eines Beamten nicht ungünstiger
geregelt werden , als sic bei Anwendung der Artikel 14 und
15 sein würden.

Artikel  17.

Dieses Gesetz tritt vom 1 . Januar 1894 an in Wirk¬
samkeit.

Mit diesem Zeitpunkt trtcn das Gesetz vom 30 . Mai
1876 , betreffend Verkündigung eines Gehalts -Regulativs
für den staatlichen Schuldienst und daS Ban - , Bcrmessungs-
und Forstwesen des Grvßhcrzogthums mit dessen später»
Abänderungen , und daS Gesetz vom 9 . Januar 1879 , be¬

treffend Verkündigung eines neuen GehaltS -Regulativs für

den Civildienst des Großherzogthnms , außer Wirksamkeit.
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Urkundlich Unserer eigenhändigen NamcnS-Untcrschrift
und bcigcdrucktcn Großherzoglichen Jnsiegcls.

Gegeben auf dem Schlosse zn Oldenburg, den 3. April
1894.

(O. 8.) Peter.

Jansen.

Meyer.



Gehalts-
des dauernden Kedarfs an

des Großher

Ä '

Zahl
- der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Bctra  g
des

Gehalts.

i. 3

1. Großherzoglhum und
Herzogtum Oldenburg.

1. Staatsministerimn.

verantwortliche Mitglieder 10350

2. 11

(Departements -Vorstände)
Für besonder » Dienst-

answand . . . .
Vortragende Näthe . . .

2400
4000 — 7000

3. 4 Hnlfsarbeiter undSekretaire 1800 —4000

4. 1 Negistratnrvorstand . . 2000 — 4000



Wegulativ
Erhalten für den Civildienst
zogthums.

Zulage-
Fristen. Betrag. Bemerkungen.
Jahre.

3 500
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-

gchalt beträgt 400
2 200
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

B etra  g
des

GchaltS.

5. 3 Registratoren . . . . 1400 —3500

6. 1 Canzlist. 1400 —3500

7. 2 Expedienten. 1200 —2400
8. 3 Boten. 1200 — 1800

2. Fi »a»z-Büreau.

s.. Nauptkassen -Verivaltung.

9. 1 Hauptkassircr . . . . 4200 —5100
10. 1 Zahlmeister. 1800 —3000
11. 1 Gchnlfe und Expedient . 1200 —2400
12. 1 Kasscwächtcr . . . . 600 —900

6 . Buchhaltern und Neutrale.

13. 1 Buchhalterci -Vorstand . . 2000 —4000
14. 1 Kontroleur. 2000 —3900
15. 1 Buchhalter . . . . . 1400 —3500

16. 4 Buchhaltereigchülfcn . . 1200 —2400

o. Revision.

17. 1 Nevisions -Borstand . 2000 —4000
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

2 200
3 200 Zulagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
3000 ^

2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
3000

3 150
3 100 Einschließlich Kleidgeld.

2 200
2 150
3 150

2 200
2 200
2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach Er-

reichung eines Gehalts von 3000 ^
3 150

2 200
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn nng
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

18. 8 Revisoren. 1400 — 3500

3. Statistisches Bureau.
19. 1 Vorstand . . . . . . 3000 — 5400
20. 1 Hnlfsarbeiter . . . . 1800 — 3000
21. 2 Revisoren. 1200 — 3000
22. 1 Hülfsrevisor. 1000 — 1600

4. Archiv.
23. 1 Archivar . . 3000 — 5400
24. 1 Registrator. 1400 - -3000
25. 1 Canzlist. 1200 — 2700

5. Vertretung beim Bundes-
rath.

26. 1 Bevollmächtigter beim Bnn-
dcsrath . 6000 — 7000

Für Dicnstanfwand bis 9000

Departement der Justiz.
6. Oberlandesgericht.

27. 1 Präsident. 8500
28. 5 Mitglieder. 6000 — 7000
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Zul

Fristen.
Jahre.

rgc-

Betrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Zulagcfristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
3000

3 300
3 300
2 200
2 100

3 300
2 150
2 150

3 500 Die Zulagen mit der Beschränkung,
daß das Gehalt eines Mitgliedes
nicht über den Gehaltssatz eines
früher eingetretenen Mitgliedes er¬
höht werden kann.
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

29. 1 Gerichtsschreibcr . . . 1800 —3200

30. 1 Bote. 1000 —1500

7. Landgericht.

31. 1 Präsident. 7500
32. 1 Direktor. 7000
33. 9 Mitglieder. 2700 —6500
34. 1 Auditor oder Gerichtsassessor

als Gerichtsschreiber . 1800 —3100

35. 1 Gerichtsschreibcr . . . 1400 —3200

36. 1 Gerichtsschreibcr . . . 1400 —3200

37. 2 Boten. 1000 — 1500

8. Amtsgerichte.

38. 25 Amtsrichter. 2700 —6500



Z ».u
Fristen.
Jahre.

ige-
Bctrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Zulagcfristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

3 100 Einschließlich Klcidgeld.
3 75 Zulagen von 75 nach Erreichung

eines Gehalts von 1200

2 300

2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs¬
gehalt betrügt 400

2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 200
3 200 Znlagefristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

3 100 Einschließlich Kleidgeld.
3 75 Zulagen von 75 ^ nach Erreichung

eines Gehalts von 1200

2 300
2
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betr  a g
des

GehallS.
.///<

39. 22 Gerichtsschrciber . . . 1400 — 3200

40. 5 Gcrichtsschreibergchnlfcn . 1000 — 1600
41. 15 Gerichtsvollzieher . . . 1400 — 3000
42. 4 AmtsgcrichtSbotcn . . . 1200 — 1800

9 . Staatsanwaltschaft.

43. 1 Oberstaatsanwalt . . . 6000 — 7000
44. 2 Staatsanwälte . . . . 2700 — 6500

Fnnktiousznlagc je bis 400
45. 5 Amtsanwältc beiden Amts-

geeichten. 1800 —3100

46. 1 Registratur . . . . . 1400 — 3200

47. 1 Registratnrgchülfc . . . 1000 — 1600

10 . Gefängnißwese ».

Strafanstalten zu Vechta.
48. 1 Direktor. 3600 - 5000
49. 1 Inspektor. 2100 - 3300



2l6

Z "l
Friste».
Jahre.

rgc-
Betrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Znlagcfristcn von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 100
2 150
3 100 Einschließlich Kleidgcld. — Wird dem

AmtSgcrichtsboten der Schließer-
dicnst übertragen, so erhält der¬
selbe freie Wohnung und Schließ-
gcbührcn.

3 500
2 300

2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-
gchalt betragt 400

2 200
3 200 Znlagcfristen von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 100

2 300 s Daneben freie Wohnung nnd Feue-
2 200 s rnng.
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

B ct r a g
des

Gehalts.

50. 1 Kassirer. 2000 —3000
51. 1 Hausarzt. 1000 —1500

52. 1 evangelischer Geistlicher . 2200 —3600

53. 1 katholischer Geistlicher . , 900 —2100

54. 1 Lehrer. 1600 —2400

55. 1 Lagermeister. 1400 —1800
56. 2 Obcraufseher . . . . 1400 — 1800

57. 28 Aufseher. 900 — 1400

58. 1 Oberanfschcrin . . . . 700 —1200
59. 1 Aufseherin. 600 —700
60. 2 Aufseherinnen . . . . 450 —600
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Z » u

Friste ».
Jahre.

rge-

Betrag. Bemerkungen.

2 200
Gewährt keinen Anspruch auf Pension.

Ist der Hausarzt zugleich Amtsarzt,
so kann das Gehalt 1200 ^ nicht
übersteigen.

3 300 Daneben freie Wohnung . Wenn der
evangelische Ortsgeistlichc die Stelle
bekleidet, bezieht derselbe das An-
fangsgchalt.

Für den gegenwärtigen Inhaber
bestimmt das Staatsministerium den
Zeitpunkt , an welchem das Regulativ
in Kraft tritt.

Wenn ein anderweitig besoldeter Geist¬
licher die Stelle bekleidet, bezieht
derselbe das Anfangsgehalt.

2 150 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

— — Daneben Dienstkleidung.
3 . 100 Daneben freie Wohnung mit Feuerung

und Dienstkleidung.
3 100 Daneben Dienstkleidung und für ihre
3 75 Person freie Wohnung in den Ge¬

bäuden der Anstalten.
Zulagen von 75 nach Errei¬

chung eines Gehalts von 1100

! Daneben freie Wohnung mit Feuerung
— — § in der Anstalt.
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezei  chn u n g
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

61. 1 Hausvater an der Er-
ziehungs- und Besse¬
rungsanstalt . . . .

d . Gefängnißanstalt zu Oldcn-
lmrg.

1600 —2300

62. 1 Jnspectvr. 2100 —3306

63. 1 erster Aufseher . . . . 1200 —1800

64. 5 Aufseher. 900 — 1400

65. 1 Aufseherin.

Departement der Kirchen
und Schulen.

11. Landesherrlicher Be¬
vollmächtigter zur Wahr¬
nehmung des MM8 circa

8NCI' N.

450 —600

66. 1 Landesherrlicher Bevoll¬
mächtigter zur Wahr¬
nehmung des snris oiroa
8N6ra,. 400 — 750
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Zuic

Fristen.
Jahre.

rge-

Betrag. Bemerkungen.

Daneben freie Wohnung und Fcue-

— —
rnng.

2 200 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

3 100 Daneben Dienstkleidung und für seine
Person freie Wohnung in der An¬
stalt.

3 100 Daneben Dienstkleidung und für ihre
3 75 Person , freie Wohnung in der An¬

stalt.
Zulagen von 75 nach Errei¬

chung eines Gehalts von 1100 ^
Daneben freie Wohnung in der An¬

stalt.

Fnnktionsznlage eines anderweitig be¬
soldeten Staats - oder Kirchen-
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rr ^
A

Zahl
der

Stellen.

Bezcich  n u n g
der

Stellen.

B e t r a g
deS

GehaltS.

67. 1

12 . Oberschulkollegium.
a. Lvangelitcheg Gberschul-

kollegium.
Vorstand. 400

68. 1 Mitglied. 4800 — 6500
69. 3 Mitglieder. 400

70. 1 Sekrctair und Revisor 750 — 1500

71. 1 Registrator und Cvpiist . 1200 — 2800
72. 1 Bote. 600 - 800

73.

1>. Kathottschcs Obcrschul-
kollegiiim.

Vorstand und Mitglieder 400

74. 1 Sekretair und Registrator 400 — 1100
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Zul

Fristen.
Jahre.

igc-

Betrag. Bemerkungen.

beamten . — Diese , sowie die Stelle

des Anwalts der geistlichen Güter
kann auch von einem richterlichen

Beamten wahrgenommcn werden.

Fnnktionsznlagc eines anderweitig bc-

Z SOO

soldetcn Staats - oder Kirchenbcam-
ten . Die Stelle kann auch von

einem richterlichen Beamten be¬
kleidet werden.

-- — FunktivnSzulage eines anderweitig bc-
soldetcn Staats - , Kirchen - oder

Schnlbeamtcn.
FunktivnSzulage eines anderweitig bc-

2 150

soldetcn Staats - oder Kirchcnbeam-
ten.

Daneben Kopialicn.
" Einschließlich Klcidgeld.

Fnnktionsznlage eines anderweitig be-

soldetcn Staats - , Kirchen - oder

Schnlbeamtcn.
Fnnktionsznlage eines anderweitig be-

soldetcn Staats - oder Kirchenbeamten.



Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezei  ch» n n g
der

Stelle ».

Betrag  '
des

Gehalts.

13. Gymnasien
(einschließlich derGy m -
nasicn in Eutin und

Birke  nfeld ).
75. 5 Direktoren. 5000 —6500
76. 45 wissenschaftliche Lehrer 2400 —4800

77. 6 wissenschaftliche Hnlfslchrcr 2000 —2400

78. 6 Elcmcntarlehrcr . . . . 1400 —3200
79. Für Nebcnlehrcr , einzelne

Unterrichtsfächer n. s. w.
u. beim Gymnasium in

Oldenburg bis . .
b>. beim Gymnasium in

2500

Jever bis . . . . 2600
6 . beim Gymnasium in

Vechta bis . . . .
6 . beim Gymnasium in

1500

Eutin bis . . . .
6 . beim Gymnasium in

2400

Birkenfeld bis . . 800
14. Schullehrer-Seminare.
a. Evangelisches Schullehrer-

Seminar in Oldenburg.
80. 1 Direktor. 4000 —6000
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Z "ll

Fristen.
Jahre.

igc-

B et rag. Bemerkungen.

3 300
3 300 Die Halste dieser Lehrer kann neben

dem Gehalt eine feste pensionsmü-
ßigc Zulage von 900 beziehen.

2 200 Diese Stellen können bis zur Hälfte
aus besonderen Gründen mit wissen¬

schaftlichen Lehrern besetzt werden,
welche Gehalte wie zu Nr . 76 be¬

ziehen.
3 200

— —

— —

— —

— —

3 300
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c§

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

81. 1 erster Seminarlchrcr . . 2400 —5100
82. 4 ordentliche Scminarlchrer 2100 —3600
83. 1 Musiklchrcr. 2100 —3600
84. 2 Hülfslehrer. 1200 — 1800

85. Für Nebcnlchrer , einzelne
Unterrichtsfächer u. s. w.
bis. 1000

1>. Katholisches Schullehrer-
Seminar in Vechta.

86. 1 Direktor. 3800 —5000
87. 1 Seminarlchrcr . . . . 2100 —3600
88. 1 Scminarlehrer . . . . 2100 —3200
89. 1 Hülfslehrer. 1200 —2400
90. Für Ncbenlchrcr , einzelne

Unterrichtsfächer n. s. w.
bis. 800

15. Taubstummen-Anstalt
in Wildeshausen.

91. 1 Vorsteher. 2000 —3700
92. 3 Lehrer. 1000 —3000

16. Die öffentliche Bibliothek
in Oldenburg.

93. 2 Mitglieder der Biblivtheks-
Kommission . . . . —
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Zul

Fristen.

Jahre.

ige -

Betrag. Bemerkungen.

3 300
3 200
3 200
3 200 Eine dieser Stellen kann mit einem

ordentlichen Scminarlehrer besetzt
werden , welcher Gehalt bezieht , wie
Nr . 82 , jedoch im Höchstbetrage von
nicht mehr als 2800 ^

— —

3 300
3 200
3 200
3 200

3 200 Daneben freie Wohnung.
3 200

Nebenfnnktivn.



-A

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn nng
der

Stellen

Betrag
des

Gehalts.

94. 1 Bibliothekar. 3000 —5400
95. 1 Registrator.

Departement des Innern.
17. Aemter.

1200 —2400

96. 12 Amtshanptmänner . . . 4000 —6500
97. 10 Hnlfsbeamte. 1800 —4000

98. 12 Amtsaktnarc. 1400 —3200

99. 8 Aktnargehülfen . . . . 1000 —1600
100. 12 AintSbotcn. 1200 —1800

101. 6 Aintsschlicßer . . . .

18. Polizei -Direktion.

800 —1000

102. 1 Direktor. —

103. 1 Expedient.

19. Medizinal- und Veteri-
nairwesen.

s.. Oollsgiurli msäioiini.

1000 —1400

101. 1 Vorstand. —

105. 4 Mitglieder. 400
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Z »l

Friste ».
Jahre.

agc-

Vetrag. Bemerkungen.

3 300
3 150

2 300
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs¬

gehalt betragt 400 ^
2 200
3 200 Znlagefristcn von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200 ^
2 100
3 100 Einschließlich Kleidgeld. — Wird dem

Amtsbvtcn der Schließerdicnst über¬
tragen , so erhalt derselbe freie Woh¬
nung und Schlicßgebnhren.

Einschließlich Kleidgeld. Daneben freie
Wohnung.

— — Ncbcnfnnktion eines besoldeten Staats-
dicncrs.

3 100

— — Nebcufunktivn eines besoldeten Staats¬
dieners.

Darunter ein Pharmazeut und ein
Thierarzt.
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Ä

Zahl
der

Stelle ».

Vczei ch» u »g
der

Stelle ».

Betr a g
des

GchnltS.

1). Angestellte Aerzte.
106. 1 Landphysikus »»d Land-

gcrichtsarzt . . . . 3000 —4000

107. 12 Amtsärzte. 500 —1200

o. Angestellte Thicrärrte.
108. 1 Oberthierarzt . . . . 1000 — 1800
109. 6 Amtsthierärztc bis . . . 600

ä. Irrcnheilanstatt Zu Wehnen.

110. 1 Direktor . . 3600 —5600

111. 1 Assistenzarzt. 1500 —2400
112. 1 Assistenzarzt. 900 — 1500
113. 1 evangelischer Geistlicher bis 450
114. 1 katholischer Geistlicher bis 200
115. 1 Lehrer. 300 —700
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Zul

Fristen.

Jahre.

rge-

Betrag. Bemerkungen.

— — Zugleich Referent des Staatsmini-
stcriumS in Medizinal - Angelegen¬
heiten und Mitglied des OollsAirrna
mscliorilri , ohne besondere Besol¬
dung . Ist der Landphysikns - zu¬
gleich leitender Arzt deS Petcr-
Friedrich -Lndwig -Hospitals , so kann
seine Besoldung anS der Staats¬
kasse nur bis zu 2500 ^ betra¬
gen.

Im Ganzen nicht über 10 000
Ohne Pensionsberechtigung.

3 250

Beziehen daneben Gebühren.
Ohne Pensionsberechtigung.

2 300 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

2 300 ! Daneben freie Wohnung und Vcr-
2 300 s pflegung.

^Nebcnfunktion.
Bei nicht freier Wohnung und Ver¬

pflegung gehen 500 hinzu.

3



Laufende
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Laufende

Nr.
Zahl
der

Stellen.

Bezeichn ung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.
FL

116. 1 Verwalter. 1500—2800

117. 1 NechmmgSführer. . . 1400—2500
118. 1 Ockonvm. 500—1400

119. 2 Oberanfschcr . . . . 600—1200
120. 1 Oberaufsehcrin. . . .

20. Bauwesen.
-1.. Bau-Direktion.

500—900

121. 1 Vorstand. 4000—6500
122. 2 Mitglieder. 4000—6300
123. 2 Hnlfsarbcitcr . . . . 2000—3500
124. 1 Banaufsehcr. 1200—2500
125. 2 Registratoren' und Revi¬

soren . . . . - - 1400—3200

126. 1 Negistratnrgehülfc. . .

1. Bezirks-Baulicamte.

1000—1800

127. 10 Bezirksbaumeistcr. . .
darunter2 für den Hoch¬
bau, 8 für den Wcg-
und Wasserbau.

3500—5400

128. 11 Chanssecaufscher. . . 1200—2500



231

Zul

Fristen.
Jahre.

rgc-

Betrag. Bemerkungen.

3 200 Daneben freie Wohnung und Feue¬
rung.

2 150
— — Daneben freie Wohnung mit Garten

und Feuerung.
3 100 2 Daneben freie Wohnung und Ber-

f pflegung.

2 300
2 300
2 300
2 150

2 200
3 200 Znlagcfristcn von 3 Jahren nach

Erreichung eines Gehalts von
2200

2 100

3 300 Nach eingctrctencr Vacanz fällt eine
Stelle fort.

Nach Fortfall einer Stelle erhöht sich
das Maximum auf 5700 ^

2 100
-



Zahl
der

Stellen.

Bezeichn nng
der

Stellen

Betrag
des

Gehalts.

129. 1

21. Kanalban-Verwaltung.
Banbcamtcr. 3000 — 5400

130. 3 Kanalanfscher . . . . 1200 —2900

131. 1

22. Schifffnhrtswesen.
g.. Navigationsschule i» Elstieth.

Direktor. 3.900 — 5400

132. 3 wissenschaftliche Lehrer 2400 — 4500

133. 1 sccm an insch gebt ld eter L eh rer 2400 — 4000

134. 1

d . Seeamt.

Vorsitzender. 600

135. 1
v. SchifffahrtsbeanNe.

Wasserschout zu Brake . 1000 — 1500

136. 1 Hafenmeister zu Brake . 700 — 1200

137. 1 Hafenmeister zu Elsfleth. 300 —500

138. 1 Hafenmeister Varel . . 600 - 1200

139. 1 Hafenmeister zu Nordenham 2000 — 3000

140. 1
23. Gewerbe-Inspektion.

Gewerbe -Inspektor . . . 3500 — 5400
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Zul

Fristen.
Jahre.

age-

Bctrag. Bemerkungen.

3 300 Gleichzeitig mit dem Gehalt zu Nr . 127
erhöht sich das Maximum auf
5700 ^

2 100

' 3 300
3 300 Soweit die Stellen nicht mit wissen¬

schaftlichen Lehrern besetzt sind , be¬
trägt das Höchstgehalt 4000 ^
mit Zulagen von 200 in 3jäh-
rigen Fristen.

3 200

— — Funktionszulage eines anderweitig be¬
soldeten Staatsdieners.

— —

/ Daneben Gebühren.

— — ^ Ohne Pensionsberechtigung.

3 300 Gleichzeitig mit dem Gehalt zu Nr . 127
erhöht sich das Maximum auf
5700 ^



Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betr  a g
des

Gehalts.

141. 1

24. Landwirthschafts- und
Ackerbauschule in Varel.

Direktor . . . . . 4500 —5700

142. 3 wissenschaftliche Lehrer 2400 - 4500

143. 2 wissenschaftliche Lehrer . 2100 —3900

144. 1 seminaristisch gebildeter

145. 1
Lehrer.

seminaristisch gebildeter

1800 - 3000

146. 1

Hülfslehrer . . . .

Departement der Finanzen.
25. Forstwesen.

a . beim Staatsmirttstermm.

Forstbeamter . . . .

900 - 1200

5400 — 6300

147. 4
1 . Benrksbeamte.

Oberförster. 3600 —5200

148. 8 Revierförster. 1800 — 3500

149. 1 Förster. 1200 —2400

150. Für Holzwärtcr zusammen 10000

151. 1

26. Kataster- und Ver-
messungswesen.

s.. Kataster - und Vermestungs-
Büreau.

Vorstand. 4800 — 6000
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

3 300
3 300
3 200

2 150

3 150

2 300

2 300
300 An Stelle der Revicrförster können

auch Förster angcstellt werden.
2 100

Das Gehalt jedes Einzelnen darf
400 nicht übersteigen. Daneben
Kleidgeld.

2 300
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn  nng
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

152. 1 Hülfsbeamter und Sekretair 2400 — 4800

153. 1 Revisor. 1200 — 3000

K. Vezirksbcamte.
154. 14 Fortschreibungsbcamte . . 2400 —4800

27. Landesökonomiewesen
nnd Domainen -Jnspektion.

155. 1 Landesökvnomie -Kommissair
und Domainen -Jnspektvr 4000 — 6500

156. 1 Gehülfe desselben . . . 2400 — 4800

28 . Hebungswesen.
157. 18 Amtseinnehmer . . . . 1800 — 3400

158. Für Hebung der Sporteln
im Gebiet der Stadt

Oldenburg bis . . . 1800

ll . Mrstenthmn Lübeck.
1. Regierung.

159. 1 Vorstand. 8300
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

3 300
2 150

3 300

2 300
3 300

2 200 Können neben den Gehalten Funk-
3 200 tionszulageu beziehen im Einzel¬

betrage bis 1500 Der Ge-
sammtaufwand für Fnnktionszulagen
soll die Summe von 16 500 ^
nicht übersteigen.

Zulagefristen von 3 Jahren nach
Erreichung eines Gehalts von

— —

2400
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

160. 3 ordentliche Mitglieder . . 4000 —6500

161. 1 Hülfsarbeiter und Sekrctair 1800 —4000

162. 1 Forstbcamter . . . . 5400 —6300

163. 1 geistliches Mitglied . . 750 —1500
164. 2 Mitglieder für die Schul-

angclegcnhcitcn . . . 300 —400

165. 4 Registratoren , Revisoren
und Aktuare . . . . 1400 —3200

166. 1 Expedient (zugleich Hnlfs-
aktnar und Hülfsrevisor) 1000 —1600

167. 1 Bote. 1000 —1500
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Zul

Fristen.
Jahre.

age-

Betrag. Bemerkungen.

2 300 Im Fall eintretender Vacanz wird eine
Stelle nicht besetzt. Dagegen kann
ein zweiter Hülfsbeamter angestellt
werden mit einem Gehalt van
1800 —3000 und mit Alters¬

zulagen wie zu Nr . 161.
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs¬

gehalt beträgt 400
2 300 So lange der Forstbeamte zugleich

als Mitglied der Großherzogliehen
Güter -Administration fungirt , wird
das Gehellt zu ^ aus der Landes¬
kasse, zu b/g ans der Großherzog-
liehen Gütercentralkasse gezahlt.

— — Funktionszulage eines anderweitig be¬
soldeten Schnlbcamten . Die Be¬
willigung bleibt dem Staatsmini¬
sterium überlassen.

2 200
3 200 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200 ^

2 100
3 100 Einschließlich Kleidgeld.
3 75 Zulagen von 75 nach Erreichung

eines Gehalts von 1200
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

168. 4

2. Landgericht, gemeinschaft¬
lich mit der Freien und

Hansestadt Lübeck.

3. Amtsgerichte.
Amtsrichter. 2700 —6500

169. 1 Amtsanwalt. 1800 - 3100

170. 3 Gcrichtsschrcibcr . . . 1400 —3200

171. 2 Gerichtsschrcibergchülfen . 1000 —1600
172. 3 Gerichtsvollzieher . . . 1400 —3000
173. 3 Amtsgerichtsbotcn . . . 1000 —1500

174. 1 Gefangcnwärtcr . . . 1000 — 1500

175. 1 Gcfangenwärtergehülfe 650 —900

4. Gymnasium
siehe oben unter I , 13,

Nr . 75 —79.
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

Die Dienststellen und Gehalte sind
im Vertrage mit der Stadt Lübeck
nnrmirt.

2 300
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-

geheilt beträgt 400
2 200
3 200 Znlagefristcn von 3 Jahren nach Er-

reichnng eines Gehalts von 2200
2 100
2 , 150
3 100 Einschließlich Kleidgcld. — Wird dem
3 75 Amtsgerichtsbotcn der Gefangenwär-

tcrdicnst übertragen , so erhält der¬
selbe freie Wohnung.

Zulagen von 75 nach Er¬
reichung eines GehaltS von 1200 ^

3 100 Einschließlich Kleidgcld. Daneben freie
3 75 Wohnung.

Zulagen von 75 ^ nach Er¬
reichung eines Gehalts von 1200
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bczei ch nung
der

Stellen.

Betrag
des

GchaltS.

5. Gendarmerie.
176. 1 Wachtmeister . 1500 —2400
177. 11 Gendarmen. 1100 — 1700

6. Medizinal- und Veteri-
nairwesen.

178. 1 Physikus. 800 —1200
179. 1 Landcsthierarzt . . . . 300 - 800

7. Bauwesen.
180. 2 Beamte für den Huchbatt,

den Weg- und Wasser¬
bau und zugleich für
das Katasterwcscn . . 3500 —5400

181. 1 Chanssceanfseher . . . 1200 —2500
182. Für Wcgcwürter zusammen 8700



Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.
Jahre. -

2
3

150
100 ^Einschließlich MontirungSgclder.

Für besonders thenre Stationen
nicht pensiousmästigc Ortszulage znm
Gcsammtbetragc Non 200 sür
jeden einzelnen Gendarmen nicht über
100

3 300 Beide Beamte können Functionszulagcn
von zusammen bis 500 ^ erhalten,
jedoch nur insoweit , als der Dienst
eines Beamten sich nicht auf einen
der drei Geschäftszweige beschrankt
(siche auch Nr . 188 ).

Gleichzeitig mit dem Gehalt zu
Nr . 127 erhöht sich das Maximum
auf 5700 ^

2 100
Das Gehalt jedes Einzelnen darf 800 ^ .

nicht übersteigen.



Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

183.
184.

2
3

8. Forstwesen.
Oberförster.
Rcvicrförstcr . . . .

3600 — 5200
1800 — 3500

185. 7 Förster (Forstwarter ) . . 1300 — 2200

186.

187.

1 nicht als Revicrbcamter
fnngircndcr Forstwarter

Für Holzwärter zusammen
bis.

800 - 1200

2000

188. 1

9. Kataster- und Ver¬
messungswesen.

Katastcrbeamtcr . . . 3000 — 4800

189. 1 Katastcrassistcnt . . . 1400 — 3200
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Z " l

Fristen.
Jahre.

agc-

Betrag. Bemerkungen.

2 300
2 300 An Stelle der Rcvierförster können

auch Förster angcstellt werden.
2 100
.4 100 Zulagefristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 1700 ^

So lange ein 7. Förster (Forstwärtcr)
nicht «»gestellt wird , erhöht sich der¬
ber Gesammtanfwand für Holzwärtcr
bis 3000 ^ Jeder einzelne Holz-
Wärter kann höchstens 360 ein¬
schließlich etwaiger Nebencinnahme»,
erhalten.

3 300 Dieser Gehaltssatz kommt nur dann zur
Anwendung , wenn der Dienst des
Beamten sich wesentlich ans das Ka¬
tasterwesen beschränkt und die Ge¬
schäfte des Hochbans mit denjenigen
des Weg- und Wasserbaus combinirt
werden (siehe Nr . 180).

2 200
3 200 Zulagefristcn von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200
4
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Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn ung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

190. 1

10 . Kassen - und Hebungs¬
wesen.

Kassircr. 2400 — 4000
191. 2 Amtseinnchmer . . . . 1800 — 3400

192. 1

m. Fürstenthum Bir¬
kenfeld.

1. Regierung.

Vorstand. 7600

193. 1 ordentliches Mitglied . . 4000 — 6500
194. 1 Hülfsbcamter . . . . 1800 —4000

195. 1 Forstbeamter . . . . 5400 — 6300
196. 1 Kataster - und Vermcssnngs-

197. 1

beamter.

ärztliches Mitglied (Phy-

3500 — 5000

sikns) . . 800 — 1200
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.

Jahre.

2 200
2 200 Können neben den Gehalten Funktions-
3 200 zulagen beziehen im Einzelbctragc

bis 600 Der Gesammtaufwand
für Funktionsznlagcn soll die Summe
von 1000 nicht übersteigen.

Zulagefristen von 3 Jahren nach
Erreichung eines Gehalts von 2400

Daneben unentgeltliche Benutzung der
Dienstwohnung im Regierungsgebände
und der damit verbundenen Garten-

und Wiesenlündereien.
2 300
2 300 Die erste Zulage nach dem Anfangs-

gchalt beträgt 400 ^ Hat zugleich
die Geschäfte des Amtsanwalts wahr¬
zunehmen . -

2 300

3 300 Ist zugleich Vorstand des Kataster-
büreaus.

— —
'

4 *
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Laufende

Nr.
Zahl

der
Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betr  a g
des

Gehalts.

198. 1 Registratur . . . . . 1400 —3200

199. 1 Revisor. 1400 —3200

200. 1 Registraturgehülfe . . . 1000 — 1600
201. 1 Expedient. 1500 —2000
202. 1 Expedient. 1000 —1560
203. 1 Bote.

2. Landgericht, gemein¬
schaftlich mit Preußen.

3. Amtsgerichte.

1000 —1500

204. 4 Amtsrichter. 2700 —6500
205. 1 Amtsanwalt. —
206. 4 Gcrichtsschrcibcr . . . 1400 —3200

207. 2 Gerichtsschreibergehnlfen . 1000 — 1600
208. 4 Gerichtsvollzieher . . .
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Z " l

Fristen.
Jahre.

rgc-

Betrag. Bemerkungen.

2 200
3 200 Znlagcfristen von 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200
2 200
3 200 Znlagcfristen Vvn 3 Jahren nach Er¬

reichung eines Gehalts von 2200 ^/öi
2 100
3 100
3 100
3 100 Einschließlich Kleidgeld.
3 75 Zulagen von 75 .A. nach Erreichung

eines Gehalts von 1200 ^/öi

Die Stellen und Gehalte bestimmt
vertragsmäßig Preußen.

2 300
— — Siche bei der Regierung III , 1, Nr . 194.
2 200
3 200 Znlagcfristen Vvn 3 Jahren »ach Er¬

reichung eines Gehalts von 2206 .//öl
2 100

Beziehen die gesetzlichen Gebühren ganz
oder thcilweise, von welchen ein reines
Einkommen vvn jährlich 1400
gewährleistet wird.



Laufende

Nr.

Zahl
der

Stellen.

Bezeichn n ng
der

Stellen.

Bctr  a g
des

Gehalts.

209. 3 Amtsgerichtsbotcn . . . 1000 — 1500

4. Gefangenwiirter.
210. 1 Gefangenwärter bei der

Regierung und dem
Amtsgerichte Birkcnfeld 1000 —1500

5.Schulwesen, Kouststoriunr,
Kommission für die katholi-
schenKirchenangelegenheiten.

211. 1 evangelischer Geistlicher . 400 — 1000
212. 1 katholischer Geistlicher . . 400 - 800
213. 1 Schulbeamter . . . . 400 - 800

6. Gymnasium
siehe oben unter I , 13,

Nr . 75 — 79.

7. Bürgermeistereien.
214. 5 Bürgermeister . . . . 2000 — 3600
215. 5 Bürgermeistereiboten . . 1200 — 1800
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Zulage-

Friste ». Betrag. Bemcrkuiige » .
Jahre.

3 100 Einschließlich Kleidgeld . — Wird dem
3 75 Amtsgcrichtsboten der Gefangenwar-

terdienst übertragen , so erhält der¬
selbe freie Wohnung.

Zulagen von 75 nach Er¬
reichung eines Gehalts von 1200

3 100 Einschließlich Kleidgeld . Daneben freie
3 75 Wohnung.

Zulagen von 75 nach Er¬
reichung eines Gehalts von 1200 ^ 5.

— —

Fnnktionsznlage eines anderweitig be-
svldcten Schulbeamtcn.

2 200
3 100 Einschließlich Kleidgeld.



lÄ

Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

8. Gendarmerie.

216. 1 Wachtmeister . . . . 1500 —2400

217. 10 Gendarmen. 1100 —1700

9. Medizinal- und Veteri-
nairwesen.

218. 1 Physilus.
—

219. 1 Distriktsarzt bis . . . 400

220. 1 Landesthierarzt. . . . 700 — 1100

10. Bauwesen.
221. 1 Bauanfschcr. 1200 —2500

222. 5 Straßcnwärter . . . . 900 —1300

11. Forstwesen.
223. 2 Oberförster. 3600 —5200
224. 1 Reöierförster . . . . 1800 —3500
225. 11 Förster. 1200 —2400
226. 5 Fvrstwärter. 1000 —1500
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Zul

Fristen.
Jahre.

age-

Betrag. Bemerkungen.

2 150 ! Einschließlich Montirungs - und Omar-
3 100 ^ tier -Gelder.

Für die Stationen Oberstein und
Idar eine besondere, nicht pensions¬
mäßige Ortszulage je bis 100

— —
Siehe bei der Regierung III , 1, Nr . 197.

2 100 Derselbe hat in Kirchen- und Gemeinde-
Bausachen , welche ihm von der Re¬
gierung übertragen werden , außer
den Transportkosten und Diäten keine
besondere Vergütung zu beziehen.

So lange im Fürstenthum Birken¬
feld ein höherer Baubeamter nicht
angestellt ist, erhält der Bauausseher
eine nicht Pensionsfähige Dienstzulage
bis zu jährlich 600 ^

3 100 Einschließlich Dienstkleidung.

2 300
2 300
2 100
2 100

5

*̂
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Zahl
der

Stellen.

Bezeichnung
der

Stellen.

Betrag
des

Gehalts.

227.

228. 1

Für Forstgehülfen zusam¬
men bis.

12. Kataster- und Ver¬
messungswesen.

Vorstand des Kataster-

6000

229. 1
büreaus.

Katasterbüreau -Assistent . 1500 —2500
230. 4 Fortschreibungsbeamte 2400 —4800
231. 1 Katasterschreiber . . . 1200 —2000

232. 1

13. Kassen- und HeLungs-
wesen.

Kassirer. 2400 —4000
233. 2 AmtScinnehmer . . . . 1800 —3400

234. 1

14.Verwaltung derindirekten
Steuern.

Steuereinnehmer . . . 1800 —3000
235. 1 Steueramts -Assistent . . 1500 —2100
236. 1 Stcuerreceptor . . . . 600 —1200
237. 2 Steueraufseher . . . . 1100 —1550
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Zulage-

Fristen. Betrag. Bemerkungen.
Jahre.

Jeder Einzelne kann höchstens 1000
einschließlich etwaiger Nebeneinnah-
mcn, erhalten.

Siehe bei der Regierung III , 1, Nr . 196.
3 300
3 300
3 100

2 200
2 200 Können neben den Gehalten Funktions-
3 200 znlagen beziehen im Einzelbetrage bis

1500 ^ Der Gesammtaufwand für
Funktionszulagen soll 2500 ^ nicht
übersteigen.

Zulagefristen von 3 Jahren nach
Erreichung eines Gehalts von 2400 ^ 5.

2 150
2 100

3 75
I Daneben Kleidgeld.
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